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Rechnungslegung

BFH: Abschreibungsbeginn bei mit Vereinbarung eines
Probebetriebs erworbenen Anlagen

Die Anschaffungskosten einer durch Kaufvertrag bzw. Werklieferungsvertrag erworbenen
(Windkraft)-Anlage können erst ab dem Zeitpunkt des Übergangs des wirtschaftlichen
Eigentums abgeschrieben werden. Das wirtschaftliche Eigentum geht nicht schon dann
über, wenn dem Erwerber die Anlage zur Nutzung im Probebetrieb überlassen wurde,
sondern erst im Zeitpunkt des Gefahrübergangs.

Sachverhalt
Die Klägerin, eine KG, betreibt einen Windpark. Mit Werklieferungsvertrag vom 06.12.2003
vereinbarte sie mit der P-GmbH die Errichtung von mehreren Windkraftanlagen (WKA). 95%
des vereinbarten Kaufpreises waren bis zur Errichtung fällig. Mit Feststellung der
Mängelfreiheit sollte die Gefahr auf die KG übergehen. Im November 2014 wurden die 5
WKA in Betrieb gesetzt. Die Klägerin hatte zum 31.12.2004 bereits die 95 % des
Gesamtpreises gezahlt. Die Abnahme der 5 WKA (durch die P-GmbH) erfolgte jedoch erst im
September 2005.

Die Klägerin schrieb die WKA bereits ab dem 01.11.2004 (degressiv) ab. Das Finanzamt
vertrat nach einer BP die Auffassung, dass das wirtschaftliche Eigentum frühestens mit der
Abnahme im September 2005 auf die KG übergegangen sei und die AfA auch erst ab diesem
Zeitpunkt möglich sei. Einspruch und Klage blieben ohne Erfolg.

Entscheidung
Das Finanzamt sei zu Recht davon ausgegangen, dass die Klägerin die WKA frühestens im
September 2005 mit deren Abnahme angeschafft habe und sie daher in 2004 noch keine
(degressive) AfA auf die WKA habe vornehmen können. 

Jahr der Anschaffung als Anknüpfungspunkt für die AfA sei nach § 9a EStDV das Jahr der
Lieferung. Geliefert sei ein Wirtschaftsgut, wenn der Steuerpflichtige zumindest die
wirtschaftliche Verfügungsmacht innehabe, so dass er als wirtschaftlicher Eigentümer (§ 39
Abs. 2 Nr. 1 S. 1 AO) anzusehen sei (BFH-Urteil vom 04.06.2003).

Wirtschaftliches Eigentum an beweglichen Sachen liege vor, wenn (Eigen-)Besitz (in
Erwartung des Eigentumserwerbs), Gefahr, Nutzungen und Lasten auf den Erwerber
übergegangen seien (BFH-Urteil vom 01.02.2012). Daher gehe das wirtschaftliche Eigentum
an einem Wirtschaftsgut nicht schon dann auf den Erwerber über, wenn diesem die
Nutzung (Fruchtziehung) des Wirtschaftsguts überlassen werde. Vielmehr sei erforderlich,
dass die Substanz des Wirtschaftsguts auf den Erwerber übergehe (BFH-Urteil vom
28.05.2015).

Entscheidend sei, wann die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung auf den Erwerber übergeht. Dieser Zeitpunkt werde auch bei
Werklieferungsverträgen durch Gesetz (§ 446 S. 1 i.V.m. § 651 BGB) oder eine abweichende
vertragliche Regelung bestimmt werden (BFH-Urteil vom 01.02.2012). Soweit für die
Abnahme ein erfolgreich durchgeführter Probebetrieb erforderlich sei, gehe das
wirtschaftliche Eigentum erst mit der nach dem Probelauf erfolgten Abnahme über (BFH-
Urteil vom 01.02.2012), da das Risiko des Wertverzehrs oder des zufälligen Untergangs auch
während des Probelaufs noch beim Lieferanten liege. Dies ergebe sich auch aus den
zivilrechtlichen Vorschriften für die Herausgabe der gezogenen Nutzungen bei
Rückabwicklung (§§ 651, 437, 346 Abs. 1 BGB). Werde eine Entschädigung für den beim
Veräußerer in Folge des Probebetriebs eingetretenen Wertverzehr geleistet, gleiche diese
die Nutzung aus und werde nicht für die Anschaffung gezahlt. Sie könne daher auch keinen
Erwerbsvorgang begründen. Ob und inwieweit sich der Veräußerer gegen mögliche Risiken
versichere, sei für die Frage des Gefahrübergangs unerheblich.

Auch (erhebliche) Kaufpreisvorauszahlungen (im Streitfall 95%) vor Übergang des
wirtschaftlichen Eigentums würden nicht zur Annahme einer vorzeitigen Erlangung der
wirtschaftlichen Verfügungsmacht über das Wirtschaftsgut führen. Sie seien vielmehr beim



Erwerber zu aktivieren und beim Veräußerer zu passivieren (BFH-Urteil vom 07.11.1991).
Dies gelte auch im vorliegenden Fall eines Werklieferungsvertrages.
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